
IHRE GESPRÄCHSPARTNERINNEN

Gesundheitsamt

www.schwanger-in-schwandorf.de www.schwanger-in-schwandorf.de

SO ERREICHEN SIE UNS

Öffnungszeiten:

Montag-Donnerstag: 8.00 - 15.30 Uhr
Freitag:                   8.00 - 12.00 Uhr

Selbstverständlich können Sie auch jederzeit
außerhalb der Öffnungszeiten mit uns einen
Termin vereinbaren.

Gabriele Beier

Dipl. Sozialpädagogin (FH)
Tel. 09431/471-650
Gabriele.Beier@lra-sad.de

Margit Malzer

Dipl. Sozialpädagogin (FH)
Tel. 09431/471-656
Margit.Malzer@lra-sad.de

Waltraud Tragl

Dipl. Sozialpädagogin (FH)
Außenstelle Oberviechtach
Bezirksamtstraße 7
Tel. 09671/7440-201
Waltraud.Tragl@lra-sad.de

Anfahrtsskizze:

schwangerenberatung@landkreis-schwandorf.de

Gesundheitsamt Schwandorf
Wackersdorfer Str. 78a
92421 Schwandorf

Tel. 09431/471-600
Fax 09431/471-634 Wackersdorfer Str. 78a - 92421 Schwandorf

Tel. 09431/471-600 - Fax 09431/471-634

Staatlich anerkannte
Beratungsstelle für

Schwangerschaftsfragen

Wackersdorfer Str.
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Städt. Friedhof

Gesundheitsamt
Schwandorf

Landratsamt
Schwandorf

Erlebnisbad
Schwandorf

Schwanger...und jetzt?

Beratung zur
Schwangerschaft

Hilfe nach
der Geburt

Schwangerschaftaustragen?

Bekomme ich

finanzielle Hilfe?

Anträg
e und

Formulare

Fragen zur

Geburt



www.schwanger-in-bayern.de
www.familienplanung.de
www.familienportal.de
www.infotool-familie.de
www.zbfs.bayern.de
www.geburt-vertraulich.de

WEITERE INFORMATIONEN

WIR INFORMIEREN SIE WICHTIG FÜR SIE

WIR BIETEN IHNEN

EINIGES VERÄNDERT SICH

WIR BERATEN SIE

Mit einer Schwangerschaft verändert sich die
Lebenssituation jeder Frau.

Dies kann viele Fragen und neue
Herausforderungen mit sich bringen.

bei allen Fragen zu Schwangerschaft
und Geburt

im Schwangerschaftskonflikt mit
Ausstellung der Beratungsbescheinigung
gemäß § 219 StGB

über Empfängnisverhütung und Sexualität

bei Fragen zu vorgeburtlichen
Untersuchungen

bei einer möglichen Behinderung
des Kindes

über vertrauliche Geburt

über gesetzliche Leistungen und Hilfen
für Kinder und Familien

über die „Landesstiftung Hilfe für
Mütter und Kind“ und vermitteln
finanzielle Hilfen daraus.

Der Antrag muss vor der Geburt des
Kindes gestellt werden.

wir unterliegen der Schweigepflicht

wir beraten Sie vertraulich,
auf Wunsch auch anonym

unsere Beratungen sind kostenlos und
unabhängig von Konfession,
Nationalität und Weltanschauung

Sie können allein, in Begleitung Ihres
Partners oder einer anderen 
Vertrauensperson zu uns kommen

Außerdem bieten wir in Schulen und
Jugendgruppen sexualpädagogische
Veranstaltungen an

Unterstützung bei der Beantragung
von finanziellen und sonstigen Hilfen

längerfristige Begleitung nach der
Geburt Ihres Kindes

Gespräche nach einem
Schwangerschaftsabbruch
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